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Ausgangslage 

Das Projekt «Kulturerbe Zürioberland» suchte in den letzten Jahren die Pflege bestehender kul-

tureller Werte zu fördern und die regionale Zusammenarbeit unter den Gemeinden zu verstär-

ken. Gleichzeitig entstand innerhalb des Zweckverbands Region Zürcher Oberland RZO die Kul-

turkommission Zürioberland mit der gleichen Zielsetzung. Per 1. Januar 2015 gelang im Auftrag 

der RZO der Zusammenschluss dieser beiden Organisationen. Seither ist die «Kulturkommission 

Zürioberland» (KuKoZo) sowohl für die Förderung des regionalen Kulturlebens als auch für die 

Pflege des Kulturerbes zuständig.  

 

Auslegeordnung Kulturerbe der Gemeinde Fällanden 

Auch die Gemeinde Fällanden war Anfang 2014 in das Projekt «Zürioberland Kulturerbe» mit-

einbezogen. Dabei wurde von Vertretern der Interessengemeinschaft Fällander Geschichte IGFG 

aufgrund eines standardisierten Formulars eine erste «Auslegeordnung Kulturerbe der Ge-

meinde Fällanden» erstellt, die weiter bearbeitet und dem Gemeinderat sodann zur Kenntnis 

vorgelegt werden soll. Anlässlich der Kulturkommissionssitzung vom 23. März 2016 wurde vor-

geschlagen, dieses überarbeitete Dokument als Grundlage für das Inventar der Fällander Kultur-

denkmäler zu nehmen. Zur Bestimmung des weiteren Vorgehens wurde eine Arbeitsgruppe 

gebildet.  

 

Kulturkommission Zürioberland – Mitwirkung als assoziierte Gemeinde 

Weil das Einzugsgebiet der KuKoZo gleich bleiben soll, wie beim vormaligen Projekt Kulturerbe, 

wurden alle Kulturerbe-Gemeinden von ausserhalb des RZO-Verbandgebietes eingeladen, als 

assoziierte Gemeinden in der KuKoZo mitzumachen. Hierfür ist ein offizieller Kulturdelegierter 

zu bestimmen, der sich aktiv an den Gemeindedelegiertentreffen und Kulturkonferenzen sowie 

in Projekten einbringt. Zudem wurde die Gemeinde Fällanden ersucht, sich mit einem Beitrag 

von Fr. 1'000.– an der KuKoZo zu beteiligen.  

 

Im Budget der Laufenden Rechnung ist kein entsprechender Betrag eingestellt. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Als offizieller Kulturdelegierter von Fällanden wird im Sinne der politischen Verankerung 

im Einzugsgebiet der Gemeindepräsident Rolf Rufer in die Kulturkommission Zürioberland 

(KuKoZo) bestimmt. 

 

2. Die Abteilung Präsidiales wird beauftragt, die Delegation der Koordinationsstelle für das 

Projekt Zürioberland Kultur per E-Mail an: alice.bulliard@zuerioberland.ch mitzuteilen.  

 
3. Für die Mitwirkung der Gemeinde Fällanden als assoziierte Gemeinde im Einzugsgebiet 

der Kulturkommission Zürioberland KuKoZo wird ein einmaliger Beitrag von Fr. 1'000.– 

zulasten der laufenden Rechnung 2016, Kst 1023 Kulturförderung, Koa 3650 Beiträge an 

private Institutionen, als Nachtragskredit bewilligt. 

 

4. Mitteilung an: 

– Gemeindepräsident, per Extranet 

– Kulturkommission Fällanden, per E-Mail 

– IGFG, vertreten durch Hans Ueli Kaul, per E-Mail 

– Gemeindepräsident, per Extranet 

– Abteilung Präsidiales; zum Vollzug (Ziff. 2), per E-Mail 

– Abteilung Finanzen; zur Nachführung der Nachtragskreditkontrolle, per E-Mail 

– Medienmitteilung Gemeinderat 

– Website; zur Veröffentlichung 

– 16.04.40. 

– 26.01. 

– 26.03.00. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Leta Bezzola Moser 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 
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